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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 

„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 

KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 3.8  Nummer: FS-24-061 SEPA Request To Pay (26.11.2024)  

zu behandeln durch den DK-Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ am 13.12.2024 

 

Art der Änderung:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 1 (neu) 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

In die Anlage 3 des DFÜ-Abkommens soll ein neues Kapitel 1 auf Basis der SEPA Request 
To Pay (SRTP) Implementation Guidlines als Option aufgenommen werden. 

Der DK-Entwurf einer SRTP-Spezifikation auf Basis V 2.0 vom 23.01.2023 wird auf die Än-
derungen der aktuellen EPC-Version 4.0 angepasst.  

Im vorliegenden CR sind alle Änderungen von V 3.0 auf V 4.0 bereits eingearbeitet (Ände-
rungsverfolgung) sowie die Änderungen von V 3.0 auf V 4.0 per Kommentar gekennzeichnet. 
Für eine finale Einarbeitung sind die SRTP Implementation Guidelines abzuwarten.  

Da die Implementation Guidelines erst im März 2025 verfügbar sein werden, stehen die für V 
4.0 anstehenden Änderungen (nur pain.014 ist betroffen) noch unter vorbehalt – insbeson-
dere erfolgt die konkrete Einarbeitung erst im Rahmen des First Draft der V 3.9 der Anlage 3 
des DFÜ-Abkommens. 

Die DK-TVS (xsd’s) für pain.013 und pain.014 werden auch erst erstellt, wenn die EPC-TVS 
vorliegen (zusammen mit EPC IG für SRTP V 4.0, d.h. März 2025). In diesem Zuge wird 
auch das bestehende XML-Illustrationsbeispiel auf V 4.0 angepasst.   

Für dieses neue Kapitel 1 gilt als Termin des Inkrafttretens der (vorgezogene) Termin 
5.10.2025. 

 

Status: 

 Änderung beschlossen am 13.12.2024 (Aufnahme in Version 3.9) 

 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
 Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweite-

rung, L=Löschung)  


